
§ 5 (ALT) 

Gleichstellungsbeauftragte 
(zu beachten: § 2 Abs. 3 u. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig.  
 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 

 Einbringung frauenspezifischer Belange in der Arbeit der Stadtvertretung und der 
Verwaltung 

 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 

 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Bürgermeisterin 

oder des Bürgermeisters, sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht gebunden. 

 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches             an allen Vorhaben möglichst so frühzeitig zu beteiligen, dass deren 
Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt 
werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur 
Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 
 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse 
teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist 
ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 5 (NEU) 

Gleichstellungsbeauftragte 
(zu beachten: § 2 Abs. 3 u. 4 GO) 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig.  
 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und Diversen bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 

 Einbringung geschlechterspezifischer Belange in der Arbeit der Stadtvertretung und der 
Verwaltung 

 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Männer, Frauen und 
Diverse, z.B. auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes 

 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um geschlechterspezifische Belange wahrzunehmen 

 



(6) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Bürgermeisterin 
oder des Bürgermeisters, sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht gebunden. 

 

(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches und als Teil der Dienststelle an allen Vorhaben möglichst so frühzeitig zu 
beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen. 
 

(8) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an den Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse 
teilnehmen. Dies gilt auch für nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist 
ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 


